
26.07.2023

Versammlung am März 2023 in Weimar

Aus der Antwort auf die Kleine Anfrage 7/4712 in Drucksache 7/8357 er-
geben sich Nachfragen zu einer Versammlung.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welchen Verlauf nahm die Versammlung am 20. März 2023 in Wei-
mar (möglichst detaillierte Beschreibung des Versammlungsverlaufs)?

2. War die Versammlung angemeldet?

3. Welche einzelnen Auflagen wurden für die Durchführung der Ver-
sammlung von welcher staatlichen Stelle festgelegt?

4. Wurden die Auflagen eingehalten und falls nicht, welche Verstöße 
dagegen lagen vor und wie wurde darauf reagiert?

5. Aus welchen einzelnen politisch zuordenbaren Gruppen nahmen nach 
Erkenntnissen der Landesregierung Personen an diesem Versamm-
lungsgeschehen in welcher Anzahl teil?

6. Verlief die Versammlung friedlich? Von welchen zuvor benannten 
Gruppen ging welche Art von Aggression aus (detaillierte Beschrei-
bung aller diesbezüglichen Einzelsachverhalte)?

7. Welche einzelnen Zwangsmaßnahmen wurden seitens der Polizei/
Versammlungsbehörde getroffen (anonymisierte Beschreibung des 
jeweiligen Sachverhalts, rechtliche Grundlage des angewendeten 
Zwangsmittels, Dauer und Intensität)?

8. Wie viele freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende polizeiliche 
Maßnahmen wurden getroffen und was war der jeweilige Grund dafür?

9. Was ist in Bezug auf das während der Versammlung festgestellte De-
likt nach § 86a Strafgesetzbuch vorgefallen (anonymisierter Sachver-
halt)? Welche Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer 
Organisationen wurden öffentlich verwendet?

10. Welche einzelnen Tatbestände des Definitionssystems der Politisch 
motivierten Kriminalität kennt die Landesregierung (Gliederung nach 
Phänomenbereichen)?
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11. Welche einzelnen Tatbestände des Definitionssystems der Politisch 
motivierten Kriminalität wurden für die Einstufung der Straftat in den 
Phänomenbereich -rechts- herangezogen?

12. Wie oft wurden Personalien von Personen vor Ort aufgenommen und 
wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden auf welcher jewei-
ligen Rechtsgrundlage initiiert?

13. Aus welchen Behörden der Thüringer Polizei und aus welchen Bun-
desländern waren wie viele Polizeibeamte mit welcher jeweiligen Auf-
gabe am Einsatz beteiligt?
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